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1. Änderungssatzung zur Friedhofsordnung der Stadt Usingen sowie zur Gebührenordnung 
zur Friedhofsordnung der Stadt Usingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die beigefügten 1. Änderungssatzungen zur Friedhofsordnung der Stadt Usingen sowie zur Ge-
bührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Usingen werden beschlossen. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
In Verbindung mit der letzten Entgeltanpassung für den Naturfriedhof Merzhausen hatte die Ver-
waltung angeregt, alternative Bestattungsmöglichkeiten auf unseren Friedhöfen anzubieten, die die 
Nachfrage nach Bestattungen auf dem Naturfriedhof etwas reduzieren.  
Ziel ist es, den Naturfriedhof so lange wie möglich betreiben zu können, ohne weitere Flächen 
ausweisen zu müssen.  
Hintergrund dieses Vorschlages ist die befürchtete künftig aufwändigere Sicherstellung der Ver-
kehrssicherungspflicht des Naturfriedhofes. 
 
Im Konsens mit dem Ortsbeirat Eschbach wurde daraufhin durch den Magistrat beschlossen, ein 
neues Bestattungsfeld „An den Winterlinden“ auf dem Friedhof in Eschbach zu schaffen. 
 
Die hierfür notwendigen Arbeiten sind zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen, sodass dort in 
wenigen Monaten Bestattungen angeboten werden können. Voraussetzung hierfür ist neben dem 
Abschluss der Bauarbeiten auch die Anpassung des Satzungsrechts, was durch diese Vorlage 
nunmehr geschieht.   
 
So wurde die neue Bestattungsmöglichkeit in der Friedhofsordnung der Stadt Usingen mit aufge-
nommen und definiert. 
Für die Überlassung einer Urnengrabstätte „An den Winterlinden“ wurden die Kosten zur Herrich-
tung dieses Grabfeldes zugrunde gelegt. Siehe beigefügte Kostenaufstellung, Anlage 1. 
Für die Beisetzungsgebühr wurde der Gebührensatz für die Urnenbeisetzungen auf den Friedhö-
fen in das Erdreich übernommen. 
 
Es wird darum gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. Eine Bestattung an den Winterlin-
den ist sodann ab dem 01.08.2022 auf dem Friedhof in Eschbach möglich.  
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